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Text 

§ 25 

Sachkonten für die voranschlagswirksame Gebarung 

(1) Für jede Haushaltsstelle ist ein eigenes Sachkonto anzulegen. Die Sachkonten sind laufend 
aufzurechnen. Auf jedem Sachkonto sind zumindest die Haushaltsstelle, deren Benennung, die Höhe des 
veranschlagten Betrages und dessen allfällige Änderung anzuführen. 

(2) Das Sachkonto hat insbesondere Spalten für das Buchungsdatum, die Belegnummer, den 
Zahlungsweg, die Buchungsnummer nach dem Zeitbuch (Journal), den Namen der Einzahlerin oder des 
Einzahlers oder der Empfängerin oder des Empfängers, den Zahlungsgrund, den Umsatzsteuersatz 
(Code), die Umsatzsteuer, den anfänglichen Rest, den Vorschreibungsbetrag (Soll), den 
Abstattungsbetrag (Ist) und den schließlichen Rest zu enthalten. Zusätzlich ist auch der Kreditrest zum 
geltenden Voranschlag anzuführen. 
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